
  Landesrecht 

 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Bundesland 

Vorarlberg 

Kurztitel 

Baugesetz 

Kundmachungsorgan 

LGBl.Nr. 52/2001 

Typ 

LG 

§/Artikel/Anlage 

§ 24 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2002 

Außerkrafttretensdatum 

11.07.2017 

Abkürzung 

BauG. 

Index 

91 Baurecht 

Text 

§ 24 
Bauantrag 

(1) Die Erteilung der Baubewilligung ist bei der Behörde schriftlich zu beantragen. 

(2) Der Bauantrag hat Art, Lage, Umfang und die beabsichtigte Verwendung des Bauvorhabens 
anzugeben. 

(3) Dem Bauantrag sind anzuschließen 

 a) der Nachweis des Eigentums oder Baurechtes am Baugrundstück oder, wenn der Antragsteller 
nicht selbst Eigentümer oder bauberechtigt ist, der Zustimmung des Eigentümers bzw. 
Bauberechtigten; 

 b) die zur Beurteilung des Bauvorhabens erforderlichen Pläne, Berechnungen und Beschreibungen; 

 c) der Nachweis einer rechtlich gesicherten Verbindung des Baugrundstückes mit einer öffentlichen 
Verkehrsfläche gemäß § 4 Abs. 2; 

 d) ein Verzeichnis der Nachbarn unter Angabe der Anschrift. 
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(4) Die Pläne, Berechnungen und Beschreibungen sind in dreifacher, wenn die 
Bezirkshauptmannschaft zur Erteilung der Baubewilligung zuständig ist, in vierfacher Ausfertigung 
vorzulegen. Je nach Erforderlichkeit für die Begutachtung durch Sachverständige oder die Beteiligung 
öffentlicher Dienststellen kann die Behörde auf die Vorlage von Ausfertigungen verzichten oder 
zusätzliche verlangen. 

(5) Erstreckt sich der Bauantrag für ein bewilligungspflichtiges Bauvorhaben auch auf ein für sich 
genommen nur anzeigepflichtiges Bauvorhaben, ist dieses wie ein bewilligungspflichtiges Bauvorhaben 
anzusehen und der Antrag hierüber im Baubewilligungsverfahren mitzuerledigen. Die Nachbarn haben 
insofern jedoch kein Mitspracherecht. 
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